
Amtliche Bekanntmachungen des Amtes Landhagen
mit den Gemeinden Behrenhoff, Dargelin, Dersekow, 

Hinrichshagen, Levenhagen, Mesekenhagen, Neuenkirchen, 

Wackerow und Weitenhagen

Mitteilungsblatt des Amtes

andhagen

Jahrgang 28 Freitag, den 13. November 2020 Nummer 11

L

Die nächste Ausgabe erscheint am Freitag, dem 11. Dezember 2020.

Foto: Gabriele Mann



Landhagen – 2 – Nr. 11/2020

Telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiter des Amtes Landhagen und Öffnungszeiten

Inhaltsverzeichnis
Seite

Telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiter des Amtes und 
Öffnungszeiten 2

Amtliche Bekanntmachungen
• Bekanntmachung Jahresrechnung 2018  

Gemeinde Behrenhoff 3
• Bekanntmachung Jahresrechnung 2018  

Gemeinde Levenhagen 3
• Bekanntmachung Jahresrechnung 2018  

Gemeinde Weitenhagen 3
• 6. Änderung der Satzung der Gemeinde Behrenhoff  

über die Erhebung von Gebühren zur Deckung  
der Beiträge und Umlagen des Wasser- und  
Bodenverbandes „Untere Tollense/Mittlere Peene“ 3

• 6. Änderung der Satzung der Gemeinde Dargelin  
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung  
der Beiträge und Umlagen des Wasser- und  
Bodenverbandes „Untere Tollense/Mittlere Peene“ 3

• 6. Änderung der Satzung der Gemeinde Dersekow  
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der  
Beiträge und Umlagen des Wasser- und  
Bodenverbandes „Untere Tollense/Mittlere Peene“ 4

• 6. Änderung der Satzung der Gemeinde Weitenhagen  
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der  
Beiträge und Umlagen des Wasser- und  
Bodenverbandes „Untere Tollense/Mittlere Peene“ 4

• 2. Satzung zur Änderung Hundesteuersatzung  
der Gemeinde Behrenhoff 5

• Breitbandausbau Gemeinden Behrenhoff, Dargelin,  
Dersekow und Weitenhagen 5

• 1. Ergänzung und 1. Änderung des  
Flächennutzungsplanes der  
Gemeinde Weitenhagen 6

• Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des  
Entwurfs des Flächennutzungsplans der Gemeinde  
Neuenkirchen nach § 3 Abs. 2 BauGB 7

Amtliche Mitteilungen
• Stellenausschreibung in der Gemeinde Neuenkirchen 9
• LEADER-Fördermittel für 7 Vorhaben in der  

Küstenregion Vorpommerns 10

Informationen aus den Abteilungen, Gemeinden und  
Freiwilligen Feuerwehren
• Blumenpracht in Hinrichshagen  10

Schul- und Kita-Nachrichten
• Vielen Dank für die tollen Herbstferien -  

Hort/Kita Krümelkiste  10
• Hurra, Hurra - der Herbst ist da! 11
• Ausflug in den Wald 11
• Die Krippe „Lütte Waldströper“ feierte am 06.10.2020  

ihr erstes Erntedankfest 11

Kirchliche Nachrichten
• Mitteilungen der Kirchengemeinde  

Gristow-Neuenkirchen 12
• Mitteilungen der Evangelischen Kirchengemeinden  

Dersekow/Levenhagen  12
• Mitteilungen der Evangelischen Kirchengemeinde  

Weitenhagen 13
• Mitteilungen der Kreuzgemeinde Greifswald ELFK 

in der Gemeinde Weitenhagen 14

Vereine und Verbände, Rentnervereine
• SV Behrenhoff e. V. - Kursangebot 14
• SV Behrenhoff e. V. - Neuer Kurs 14
• 5. Bericht Oktober 2020 - Treffpunkt des 

Regionalverband Landfrauen Landhagen e. V. 15
• Termine Stillgruppe 2020 - LLL e. V. 15
• Absage Seniorenweihnachtsfeier in Neuenkirchen 16

Öffnungszeiten:
Aufgrund der gegenwärtigen Weltviruslage ist die Amtsverwal-
tung nur eingeschränkt für den Publikumsverkehr geöffnet.
Bitte setzen Sie sich für die Vereinbarung wichtiger Termine 
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Zentrale 03834 8951-0
Fax 03834 8951-99

LVB 8951-10 Herr Burgas

Fachbereich Zentrale Steuerung:
Fachbereichsleiter 8951-19 Herr Medwed
Sekretariat 8951-11 Frau Fricke
Personalangelegenhei-
ten

8951-13 Frau Baumgard/
Frau Seefeldt
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Kita/Tagesmütter 8951-24 Frau Rode-Schmidt
Standesamt 8951-25 Frau Buutz

Fax: 8951-29

Fachbereich Bauen und Liegenschaften:
Fachbereichsleiterin 8951-30 Frau Neumann
Hochbau 8951-38 Herr Schumann
Tiefbau/Beitragswesen 8951-31 Herr Weißflog
Baurecht 8951-32 Herr Berner
Pachten/Liegenschaften 8951-33 Frau Herrmann
Pachten/Liegenschaften 8951-35 Frau

Reimann-Rauch
Gebäudemanagement 8951-34 Frau Zeuner

Fax: 8951-39

Fachbereich Finanzen:
Fachbereichsleiterin 8951-40 Frau Schröter
Buchhaltung 8951-41 Frau

Schliebner-Bärsch
Steuern/Mieten/Wasser- 
und Bodenverband 8951-42 Frau Termünde
Kassenleiterin 8951-50 Frau Walz
Buchhaltung 8951-51 Frau Kaulfuß
Vollstreckung 8951-52 Frau Schünemann

Fax: 8951-99
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bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Internet unter 
www.landhagen.de (Button: „Sonstige öffentliche Bekanntma-
chungen“) am 23.10.2020

Gemeinde Behrenhoff
Der Bürgermeister

Bekanntmachung Jahresrechnung 2018
Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 19.10.2020 die 
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 festgestellt.
Dem Bürgermeister wurde lt. § 60 Abs. 5 Kommunalverfassung 
M-V die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung mit ihren Anlagen sowie der Prüfbericht 
des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Landhagen 
für das Haushaltsjahr 2018 können innerhalb des folgenden Mo-
nats der auf die Bekanntmachung folgt, zu den Öffnungszeiten 
im Amt Landhagen, Theodor-Körner-Str. 36, 17498 Neuenkir-
chen, Zimmer 1.06 eingesehen werden. Terminvereinbarungen 
werden erwünscht.

Neuenkirchen, den 21.10.2020

gez. Birnbaum
Bürgermeister

Bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Internet unter 
 www.landhagen.de (Button: „Sonstige öffentliche Bekanntma-
chungen“) am 16.10.2020

Gemeinde Levenhagen
Der Bürgermeister

Bekanntmachung Jahresrechnung 2018
Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 12.10.2020 
die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 festgestellt.
Dem Bürgermeister wurde lt. § 60 Abs. 5 Kommunalverfassung 
M-V die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung mit ihren Anlagen sowie der Prüfbericht 
des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Landhagen 
für das Haushaltsjahr 2018 können innerhalb des folgenden Mo-
nats der auf die Bekanntmachung folgt, zu den Öffnungszeiten 
im Amt Landhagen, Theodor-Körner-Str. 36, 17498 Neuenkir-
chen, Zimmer 1.06 eingesehen werden. Terminvereinbarungen 
werden erwünscht.

Neuenkirchen, den 14.10.2020

gez. Lafsa
Bürgermeister

Bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Internet unter  
www.landhagen.de (Button: „Sonstige öffentliche Bekanntma-
chungen“) am 23.10.2020

Gemeinde Behrenhoff
Der Bürgermeister

Bekanntmachung Jahresrechnung 2018
Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 19.10.2020 die 
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 festgestellt.
Dem Bürgermeister wurde lt. § 60 Abs. 5 Kommunalverfassung 
M-V die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung mit ihren Anlagen sowie der Prüfbericht 
des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Landhagen 
für das Haushaltsjahr 2018 können innerhalb des folgenden Mo-
nats der auf die Bekanntmachung folgt, zu den Öffnungszeiten 
im Amt Landhagen, Theodor-Körner-Str. 36, 17498 Neuenkir-
chen, Zimmer 1.06 eingesehen werden. Terminvereinbarungen 
werden erwünscht.

Neuenkirchen, den 21.10.2020

gez. Birnbaum
Bürgermeister

6. Änderung der Satzung der Gemeinde  
Behrenhoff über die Erhebung von  
Gebühren zur Deckung der Beiträge und 
Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes 
„Untere Tollense/Mittlere Peene“
Auf Grund der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung des Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), des § 3 des Gesetzes 
über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) 
sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes M-V 
(KAG), jeweils in der aktuellen Gesetzesfassung, wird nach Be-
schlussfassung durch die Gemeindevertretung Behrenhoff vom 
19.10.2020 folgende Satzung erlassen.

Artikel 1 - Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des 
Wasser- und Bodenverbandes.
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung 
der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes 
„Untere Tollense/Mittlere Peene“ der Gemeinde Behrenhoff vom 
12.10.2006 sowie die 1. Änderung der Satzung vom 27.10.2008, 
die 2. Änderung der Satzung vom 28.05.2009, die 3. Änderung 
vom 01.10.2012, die 4. Änderung vom 28.09.2015, die 5. Ände-
rung vom 25.03.2019 wird wie folgt geändert.

§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(3) Der Gebührensatz beträgt je Hektar (= 10.000 qm) für nach-
folgend aufgeführte Nutzungsarten:
a) bebaute Grundstücke/Gewerbe u. 

Industrie/Bauland 51,55 €
b) Acker-/Grünland 17,55 €
c) Straßen/Wege (Verkehrsfläche) 51,55 €
d) Waldfläche 9,05 €
e) Brach - Öd - Unland 9,05 €
f) Wasserfläche/Sumpf 2,25 €
g) Landwirtschaftliche Nutzfläche (lt. Beitragsbuch) 1,00 €

§ 7
Inkrafttreten
(1) Diese 6. Änderung der Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Behrenhoff, 19.10.2020

gez. Birnbaum
Gemeinde Behrenhoff
- Bürgermeister -

6. Änderung der Satzung der Gemeinde 
Dargelin über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Beiträge und Umlagen des 
Wasser- und Bodenverbandes „Untere Tol-
lense/Mittlere Peene“
Auf Grund der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung des Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), des § 3 des Geset-
zes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden 
(GUVG) sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengeset-
zes M-V (KAG), jeweils in der aktuellen Gesetzesfassung, wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Darge-
lin vom 17.08.2020 folgende 6. Änderung der Satzung erlassen.

Artikel 1 - Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des 
Wasser- und Bodenverbandes.
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung 
der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes 
„Untere Tollense/Mittlere Peene“ der Gemeinde Dargelin vom 
22.11.2006 sowie die 1. Änderung der Satzung vom 24.09.2008, 
die 2. Änderung der Satzung vom 01.07.2009, die 3. Änderung 
der Satzung vom 24.09.2012, die 4. Änderung der Satzung vom 
28.09.2015, die 5. Änderung der Satzung vom 07.10.2019 wird 
wie folgt geändert.
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6. Änderung der Satzung der Gemeinde  
Weitenhagen über die Erhebung von  
Gebühren zur Deckung der Beiträge und 
Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes 
„Untere Tollense/Mittlere Peene“
Auf Grund der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung des Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), des § 3 des Gesetzes 
über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) 
sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes M-V 
(KAG), jeweils in der aktuellen Gesetzesfassung, wird nach Be-
schlussfassung durch die Gemeindevertretung Weitenhagen 
vom 10.08.2020 folgende 6. Änderung der Satzung erlassen.

Artikel 1 - Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des 
Wasser- und Bodenverbandes.
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der 
Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes „Un-
tere Tollense/Mittlere Peene“ der Gemeinde Weitenhagen vom 
21.12.2006 sowie die 1. Änderung der Satzung vom 22.10.2008, 
die 2. Änderung der Satzung vom 27.05.2009, die 3. Änderung 
vom 30.10.2012, die 4. Änderung vom 22.10.2015, die 5. Ände-
rung vom 10.04.2019 wird wie folgt geändert.

§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(3) Der Gebührensatz beträgt je Hektar (= 10.000 qm) für nach-
folgend aufgeführte Nutzungsarten:
a) bebaute Grundstücke/Gewerbe u. Industrie/Bau-

land 45,18 €
b) Acker-/Grünland 15,43 €
c) Straßen/Wege (Verkehrsfläche) 45,18 €
d) Waldfläche 7,99 €
e) Brach - Öd - Unland 7,99 €
f) Wasserfläche 2,03 €
g) Landwirtschaftliche Nutzfläche (lt. Beitragsbuch) 1,00 €

§ 7
Inkrafttreten
(1) Diese 6. Änderung der Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Weitenhagen, 10.08.2020

gez. Jeske
Gemeinde Weitenhagen
- Bürgermeisterin -

§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(3) Der Gebührensatz beträgt je Hektar (= 10.000 qm) für nach-
folgend aufgeführte Nutzungsarten:

a) bebaute Grundstücke/Gewerbe u. 
Industrie/Bauland 51,55 €

b) Acker-/Grünland 17,55 €
c) Straßen/Wege (Verkehrsfläche) 51,55 €
d) Waldfläche 9,05 €
e) Brach - Öd - Unland 9,05 €
f) Wasserfläche 2,25 €
g) Landwirtschaftliche Nutzfläche (lt. Beitragsbuch) 1,00 €

§ 7
Inkrafttreten
(1) Diese 6. Änderung der Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Dargelin, 17.08.2020

Gemeinde Dargelin
- Bürgermeister -

6. Änderung der Satzung der Gemeinde  
Dersekow über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Beiträge und Umlagen  
des Wasser- und Bodenverbandes 
 „Untere Tollense/Mittlere Peene“
Auf Grund der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung des Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), des § 3 des Gesetzes 
über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) 
sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes M-V 
(KAG), jeweils in der aktuellen Gesetzesfassung, wird nach Be-
schlussfassung durch die Gemeindevertretung Dersekow vom 
11.08.2020 folgende 6. Änderung der Satzung erlassen.

Artikel 1 - Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des 
Wasser- und Bodenverbandes.
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung 
der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes 
„Untere Tollense/Mittlere Peene“ der Gemeinde Dersekow vom 
16.11.2006 sowie die 1. Änderung der Satzung vom 02.10.2008, 
die 2. Änderung der Satzung vom 28.05.2009, die 3. Änderung 
vom 26.09.2012, die 4. Änderung vom 23.09.2015, 5. Änderung 
vom 27.03.2019 wird wie folgt geändert.

§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(3) Der Gebührensatz beträgt je Hektar (= 10.000 qm) für nach-
folgend aufgeführte Nutzungsarten:

a) bebaute Grundstücke/Gewerbe u. 
Industrie/Bauland 45,18 €

b) Acker-/Grünland 15,43 €
c) Straßen/Wege (Verkehrsfläche) 45,18 €
d) Waldfläche 7,99 €
e) Brach - Öd - Unland 7,99 €
f) Wasserfläche/Sumpf 2,03 €
g) Landwirtschaftliche Nutzfläche (lt. Beitragsbuch) 1,00 €

§ 7
Inkrafttreten
(1) Diese 6. Änderung der Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Dersekow, 11.08.2020

gez. Lossau
Gemeinde Dersekow
- Bürgermeister -

www.pixabay.com

Die nächste Ausgabe  
erscheint am Freitag,  

dem 11. Dezember 2020.
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Nutzen Sie lhre Chance!

Einwohner-lnformationsveranstaltungen 
zum geförderten Breitbandausbau
Sie als Bürger der Gemeinden Behrenhoff, Dargelin, Der-
sekow und Weitenhagen haben die Möglichkeit, sich das 
schnellste Wow für M-V mit moderner Glasfasertechnologie zu 
sichern.
Die Landwerke M-V Breitband GmbH möchte das ambitionier-
te Projekt in unseren Gemeinden bekannt machen und mit den 
Bürgerinnen und Bürgern über den geförderten Breitbandaus-
bau ins Gespräch kommen. Dazu bieten wir lhnen Einwohner-
lnformationsveranstaltungen, bei denen die die Mitarbeiter der 
Landwerke M-V Breitband GmbH das nötige Hintergrundwissen 
vermitteln.

Die Informationsveranstaltungen erfolgen zu den nachstehen-
den Terminen:
Gemeinde Behrenhoff und Gemeinde Dargelin
am 30.11.2020 von 18:00 Uhr - 20:00 Uhr
in der Turnhalle der Schule „Am Park“, Dorfstraße 2t in 17498 
Behrenhoff - Fällt aus! -

Gemeinde Dersekow
am 02. Dezember 2020 von 18:00 Uhr - 20:00 Uhr
im Landgasthof, Straße der Freundschaft 5 in 17498 Dersekow

Gemeinde Weitenhagen
am 09.12.2020 von 18:00 Uhr - 20:00 Uhr
im Funktionsgebäude auf dem Sportplatz, Hauptstraße 98 in 
17498 Weitenhagen

Zusätzlich werden die Bürgerinnen und Bürger über Aushänge 
auf die Termine aufmerksam gemacht.
Die Landwerke M-V Breitband GmbH räumt gemäß Bundesför-
derprogramm zur Unterstützung des Breitbandausbaus Schnel-
lentschlossenen die Möglichkeit ein, innerhalb der Planungs- 
und Bauphase im betreffenden Bauabschnitt in lhrer Gemeinde 
einen Glasfaser-Hausanschluss kostenlos zu erhalten.

Wer ist förderfähig?
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald kommuniziert unter 
https://www.kreis-vg.de/Breitbandausbau über die förderfähi-
gen Gebiete und Anschlusspunkte. Bitte informieren Sie sich 
dort vorab, ob Sie über das Bundesförderprogramm mit der zu-
kunftsfähigen Glasfasertechnologie versorgt werden können.

Den Kundenservice der Landwerke M-V Breitband GmbH er-
reichen Sie unter der Telefonnummer 03981 474-480 oder per 
E-Mail kundenservice@breitlandnet.de

Weitere lnhalte finden Sie auf www.BreitlandNet.de

2. Satzung zur Änderung  
Hundesteuersatzung der Gemeinde  
Behrenhoff
Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der §§ 1 - 3, 
17 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (KAG) in den geltenden Fassungen, wird nach Be-
schlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 19.10.2020 
folgende 2. Änderung der Satzung erlassen:

Artikel 1
Änderung der Satzung über die Erhebung einer  
Hundesteuer
Die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Ge-
meinde Behrenhoff vom 01.01.2007 sowie die 1. Änderung vom 
01.01.2012 wird wie folgt geändert.

§ 1
Steuergegenstand
(1) Steuergegenstand ist das Halten eines über drei Monate al-
ten Hundes im Gemeindegebiet.
(2) Gefährliche Hunde werden gesondert besteuert. Als be-
sonders gefährliche Hunde gelten solche, bei denen nach ih-
rer Veranlagung, Erziehung und/oder Charaktereigenschaft die 
erhöhte Gefahr einer Verletzung von Personen besteht. Hunde 
im Sinne dieser Vorschrift sind die im § 2 Absatz 3 der Hunde-
halterverordnung für Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils 
gültigen Fassung aufgeführten Rassen, Gruppen sowie deren 
Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunderassen oder 
Gruppen.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr

- für den 1. Hund 35,00 Euro
- für den 2. Hund 45,00 Euro
- für den 3. und jeden weiteren Hund 60,00 Euro
- für den 1. und jeden weiteren 

gefährlichen Hund 500,00 Euro

§ 15
Inkrafttreten
Diese 2. Änderung der Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Behrenhoff, den 19.10.2020

gez. Birnbaum
Bürgermeister
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Amt Landhagen Beschluss-Nr. WEI/016/2020
Fachbereich Bauen und Liegenschaften Datum: 03.02.2020
Gemeindevertretung Weitenhagen - öffentlich

Beschluss
Beratungsgegenstand:
1. Ergänzung und 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Weitenhagen - AufstelIungsbeschIuss

Beschluss
Die Gemeindevertretung von Weitenhagen beschließt die Aufstellung zur 1. Ergänzung und 1. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Weitenhagen:

1. Das Verfahren zur 1. Ergänzung und 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Weitenhagen wird gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB und § 5 BauGB durchgeführt werden.

2. Der Flächennutzungsplan soll in den folgenden Bereichen ergänzt und geändert werden, die in der folgenden Tabelle genannt 
und aus den anliegenden Übersichtsplänen ersichtlich sind.

Nr. Ortsteil Größe/ha FNP Änderung Anlass

1 Potthagen/Weitenhagen 3,1 Fläche für die 
Landwirtschaft

Wohnbaufläche Abrundung des 
Siedlungsgebietes 

nach Norden

Die fragliche Fläche ist bereits von drei Seiten durch Bebauung geprägt. Zudem ist die Erschließung durch Verkehrswege über 
den Greifswalder Landweg und „,Zum Mühlenberg“. Die Änderung zu Wohnbauflächen stellt eine sinnvolle Abrundung des 
Siedlungskernes in nördlicher Richtung dar.

2a Helmshagen ll 0,2 Allgemeine 
Grünfläche

Wohnbaufläche Klarstellung und 
Ergänzung des 

lnnenbereichs/Anpassung 
an vorgesehene 

Planungen

2b Helmshagen ll 0,7 Fläche für die 
Landwirtschaft

Wohnbaufläche

2c Helmshagen ll 0,4 Fläche für die 
Landwirtschaft

Wohnbaufläche

2d Helmshagen ll 0,4 Fläche für die 
Landwirtschaft

Wohnbaufläche

lm Ortsteil Helmshagen ll ist eine städtebauliche Satzung zur Abgrenzung des lnnenbereichs gem. § 34 Abs. 4 BauGB in 
Aufstellung, Die Änderung des FNP in diesen Bereichen steht dementsprechend in Übereinstimmung mit den städtebaulichen 
Zielen der Gemeinde. Das Ziel ist die Verstetigung als Wohnstandort.

3a Helmshagen I 1,3 Grünflächen/
Dauerkleingärten

Wohnbaufläche Konversion der 
Flächennutzung an 
Bedarfsentwicklung

lm Ortsteil Potthagen soll die sich südlich anschließende Wohnbaufläche nach Norden erweitert werden. Eine Erschließung ist 
durch den östlich gelegenen Ahornweg und den Potthäger Damm gegeben.

3b Helmshagen I 5,4 Fläche für den 
Gemeindebedarf 

-Sportplatz -

Gewerbefläche Konzentration auf zentrale 
Sportstätte im Hauptort/

Ausbau als 
Gewerbestandort

Die Darstellungen des FNP werden aktualisiert. Die Planungsabsichten, an dieser Stelle für die Gemeinde einen Sportplatz 
bereitzustellen, werden nicht weiter verfolgt, Stattdessen soll hier die Möglichkeit gegeben werden, weiteres Gewerbe anzu-
siedeln.

4 Klein Schönwalde 2,5 Grünflächen/
Dauerkleingärten

Wohnbaufläche Konversion der 
Flächennutzung an 
Bedarfsentwicklung

ln Klein Schönwalde wird die Wohnbaufläche erweitert. Damit entspricht die Gemeindeentwicklung dem anhaltend hohen Be-
darf an Flächen für Siedlungsfläche. Die Vorprägung durch menschliche Einflüsse in Kleingärten spricht dafür, diese ehemali-
gen Flächen für Dauerkleingärten prioritär zu entwickeln.

5 Helmshagen ll 9,9 Eignungsgebiet
Windenergieanlagen

WEA

Flächen zum Schutz, 
der Pflege und der 
Entwicklung von 

Natur und Landschaft

Ausgleichsmaßnahmen 
und Vereinbarkeit mit 

weiterer 
Siedlungsentwicklung 

in Helmshagen ll

6 Diedrichshagen 1728 Neuaufstellung Bisher nicht vorhanden.

3. Als gesonderter Teil der Begründung soll gem. § 2a BauGB ein Umweltbericht erarbeitet werden, in dem für den Ergänzungs- 
und die Änderungsbereiche die auf Grund der Umweltprüfung ermittelten und zu bewertenden Umweltbelange darzulegen sind.

4. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wird gemäß § 3 Abs, 1 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt.
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Die Gemeindevertretung Neuenkirchen hat auf ihrer Sitzung am 
22.09.2020 den Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Flä-
chennutzungsplan Gemeinde Neuenkirchen gefasst.
Der Geltungsbereich umfasst das gesamte Gemeindegebiet.
Ziele der Planung sind die Einbeziehung bestimmter Flächen 
als Abrundungsflächen und städtebauliche sowie gestalterische 
Maßnahmen im Gemeindegebiet.
Ein Umweltbericht sowie ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
sind als gesonderte Teile der Begründung erarbeitet worden 
und liegen bei.
Der auf der Gemeindevertretersitzung am 22.09.2020 gebilligte 
Entwurf des Flächennutzungsplans der Gemeinde Neuenkir-
chen mit der Planzeichnung und dem Erläuterungsbericht ein-
schließlich des Umweltberichts und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags wird öffentlich ausgelegt.

Bestandteil der ausliegenden Unterlagen sind folgende wesent-
liche, bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen so-
wie weitere Stellungnahmen zum Vorentwurf:

1. Umweltrelevante Stellungnahmen der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange
• Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Lan-

desplanung Vorpommern vom 29.09.2010 mit dem Hin-
weis, dass wesentliche Begründungen für die Auswei- 
sung der neuen Bauflächen erforderlich sind und be-
stimmte neue Bauflächendarstellungen in den Ortsteilen  
sowie die Erweiterung des Einzelhandelsgebiets mit den 
raumordnerischen Zielen des RREP VP nicht vereinbar 
sind.
Des Weiteren die Stellungnahme des Amtes für Raumord-
nung und Landesplanung Vorpommern vom 31.05.2019 
mit der Aufforderung die Begründung ausführlicher zu ge-
stalten. Die Grundzüge der Planung werden mitgetragen 
und die Planzeichnung zu ergänzen.

• Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes/Wasser- 
und Schifffahrtsamt Stralsund vom 14.10.2010 mit Hinwei-
sen zu Darstellungen: Das Spülfeld Wampen ist in den 
FNP aufzunehmen.
Die entsprechende Texterläuterung ist in der Begründung 
wiederzugeben. Die Strandnutzung südlich des Spülfelds 
und der Wanderweg im Bereich des Spülfelds ist in den 
FNP aufzunehmen.
ln einer weiteren Stellunganhme vom 05.12.2018 wird die 
Ergänzung der Bundeswasserstraße mit Bezeichnung er-
beten sowie die Begründung durch Hinweise auf das Bun-
deswasserstraßengesetz zu erweitern.

• Stellungnahme des Landesamtes für Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern vom 02.11.2010: Ein Teil der 
Ortsteile liegt in den Kampfmittelverdachtsflächen Greifs-
wald-Ladebow und Neuenkirchen-Schießplatz.

• Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie MV (LUNG) vom 07.10.2010. 
Es ist zur Betroffenheit von geschützten Arten europäi-
schen Vogelarten ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
zu erstellen.

• Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft 
und Umwelt (StALU) Ueckermünde vom 14.10.2010. Ent-
sprechend sind überflutungsgefährdete Gebiete lt. Anlage 
des STALU im Flächennutzungsplan einzuarbeiten, die 
Wegeaufhöhung des Sturmflutschutzsystems (5FS) ist im 
Flächennutzungsplan darzustellen.
Weitere Stellungnahme vom 03.12.2018. Die Bedeu-
tung der überflutungsgefährdeten Bereiche sollten in die 
Planzeichnung einfließen, ebenso die Wegeaufhöhung 
in Richtung Ladebow und der Landesschutzdeich im Be-
reich Karrendorf - Leist 1. Hinweise auf die WRRL-pflichti-
gen Gewässer sollen aufgenommen werden.

• Stellungnahme des Landkreises Ostvorpommern - Untere 
Wasserbehörde mit dem Hinweis, dass die Oberflächen-
wasserproblematik östlich der Theodor-Körner-Straße in 
Neuenkirchen grundsätzlich gelöst werden soll.

Begründung/Erläuterungen:
Die Aufstellung des FNP datiert aus dem Jahr 2006 und ist mit 
ca. 15 Jahren reif für eine Anpassung an die aktuellen Bedarfe 
und Entwicklungsabsichten der Gemeinde. Vor allem eine dy-
namische und günstig gelegene Gemeinde wie Weitenhagen 
benötigt dringend eine zeitgemäße Bauleitplanung. Darüber 
hinaus sollen nicht nur die aktuellen Bedarfe bedient, sondern 
auch der zukünftigen Ausrichtung der Gemeindeentwicklung 
entsprechend Rechnung getragen werden. Umsichtig wird nicht 
nur an die Erweiterung von Wohnbauflächen, sondern auch an 
Gewerbeflächen gedacht. ln Übereinstimmung mit der städte-
baulichen Entwicklung wird der Siedlungsbereich des Hauptor-
tes nach Norden abgerundet und mit in Aufstellung befindliche 
Planungen, wie die städtebauliche Satzung gem. § 34 Abs. 4 
BauGB in Helmshagen ll berücksichtigt sowie für Flächenreser-
ven gewerblicher Betriebe für die nächsten 10 Jahre gesorgt. 
Die dafür vorgesehenen Grünflächen besonderer Zweckbestim-
mung - Dauerkleingärten - unterliegen bereits einer eindeutigen 
menschliche Nutzung und eignen sich daher besser als andere 
Flächen des Außenbereichs.
Das in Widerspruch mit der Wohnbauentwicklung stehende Eig-
nungsgebiet für WEA sollte dabei in Absprache mit der Gemein-
devertretung näher betrachtet werden.

Die Abstimmuns lt. Beschlussvorlage ergab:
13 Mitglieder gesamt
13 davon anwesend
13 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Stimmenthaltungen

Von der Beratung und Abstimmung nach § 24 Kommunalverfas-
sung M-V ausgeschlossen war: keiner

Bekanntmachung der öffentlichen  
Auslegung des Entwurfs des  
Flächennutzungsplans der Gemeinde  
Neuenkirchen, nach § 3 Abs. 2 BauGB
Bekanntmachung der Gemeinde Neuenkirchen

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Flächennut-
zungsplans gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Geltungsbereich
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- Landkreis Ostvorpommern Hoch- und Tiefbauamt vom 
21.09.2010

- Landkreis Ostvorpommern Untere Abfall- u. lmmissions-
schutzbehörde vom 21.09.2010

- Landkreis Ostvorpommern Kataster- und Vermessungs-
amt vom 21.09.2010

- Landkreis Ostvorpommern Untere Katastrophenschutz-
behörde vom 21.09.2010

- Ordnungsamt vom 19.10.2010
- E.ON e.dis Regionalzentrum Wolgast vom 13.10.2010
- Gasversorgung Vorpommern GmbH vom 27.09.2011
- GDMcom (im Auftrage der Verbundnetz Gas AG) vom 

14.10.2010
- Stadtwerke Greifswald vom 23.09.2010
- Kabel Deutschland GmbH & Co. KG vom 24.09.2010
- Vattenfall Europa AG vom 16.09.2010
- 50Hertz Transformation GmbH vom 21.09.2010
- EWE Netz GmbH - Bezirksmeisterei Rügen - vom 

17.09.2010
- Zweckverband Wasser-Abwasser Boddenküste vom 

13.10.2010
- DB Service lmmobilien GmbH vom 22.09.2010
- lndustrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg vom 

20.10.2010
- Bistum Berlin, Bischöfliches Ordinat Liegenschaften vom 

28.09.2010
- Universität Greifswald - Forst und Liegenschaftsverwal-

tung vom 15.10.2010
- Gemeindevertretung Wackerow Amt Landhagen vom 

27.10.2010
- Gemeinde Mesekenhagen Amt Landhagen vom 

27.10.2010
- Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stadtbauamt-

Stadtentwicklung/Untere Denkmalschutzbehörde vom 
08.10.2010

- Hauptzollamt Stralsund vom 28.11.2018
- Bergamt Stralsund vom 28.11.2018
- Bundesvermögensamt Rostock vom 05.12.2018
- Landesamt für lnnere Verwaltung vom 05.12.2018
- Straßenbauamt Neustrelitz vom 05.12.2018
- Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Meck-

lenburg-Vorpommern vom 04.12.2018
- Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei - 

Brand- und Katastrophenschutz vom 23.11.2018
- Oberfinanzdirektion Rostock Betrieb für Bau und Liegen-

schaften vom 05.12.2018
- Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg vom 

07.12.2018
- Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom 30.11.2018
- Deutsche Telekom Technik GmbH vom 14.12.2018
- 50 Hertz Transmission GmbH vom 29.11.2018
- GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekom-

munikation vom 29.11.2018
- EWE Netz GmbH vom 14.11.2018
- Gasversorgung Vorpommern GmbH vom 19.11.2018
- Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste (ZWAB) 

vom 10.12.2020
- E.ON E-dis AG Regionalbereich Vorpommern vom 

07.12.2018
- Bundesamt für lnfrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-

tungen der Bundeswehr vom 06.11.2018
- Universität Greifswald Abteilung Liegenschaften vom 

06.11.2018
- Stadtwerke Greifswald GmbH vom 07.11.2018
- Deutscher Wetterdienst Potsdam vom 05.12.2018
- Deutsche Bahn AG vom 07.11.2018
- GASCADE Gastransport GmbH vom 06.11.2018
- Gemeinde Mesekenhagen vom 05.12.2019
- Gemeinde Wackerow vom 19.12.2018
- Stadtverwaltung Greifswald vom 05.12.2018

• Stellungnahme des Landkreises Ostvorpommern - Um-
weltamt vom 07.10.2010 wonach u. a. die Vorlage eines 
Umweltberichts erforderlich ist und der Änderungsbereich 
Leist f. im Konflikt mit dem SPA-Gebiet „Greifswalder Bod-
den u. südlicher Strelasund“ bzw. Natura 2000 steht. Eine 
dortige lnnenbereichserweiterung ist mit dem Naturschutz 
nicht vereinbar. ln Wampen (ehemals Teilbereich Nr. 3) tritt 
Konflikt mit den Schutzzielen des SPA-Gebiets ein.

• Stellungnahme des Landkreises Vorpommern-Greifswald 
vom 29.11.2018 Neben Hinweisen zur Planzeichnung wur-
de auf die zu beteiligenden Ämter und Verbände verwie-
sen. Auch wurde auf das Hochwasserrisiko hingewiesen. 
Auf die FFH-Verträglichkeitsprüfung kann verzichtet wer-
den, da keine großflächigen Ausweisungen ausserhalb 
der Siedlungsgebiete vorgenommen wurden.
Es wurde weiterhin auf bestehende Kampfmittelbelastun-
gen im Gemeindegebiet hingewiesen.

• Stellungnahme des „Wasser- und Bodenverbandes ,Ryck-
Ziese’“ vom 13.10.2010. Demnach sind u. a. ein Nachweis 
zur Wasserabführung der Oberflächenwasser im Ortsteil 
Neuenkirchen sowie der Bau eines Grabens östlich der 
Theodor-Körner-Str. bis zur Vorflut erforderlich. Des Wei-
teren ist auf eine Bebauung in den natürlichen Überflu-
tungsbereichen wie in Wampen, Leist 1 zu verzichten. Bei 
einer zusätzlichen Bebauung in Wampen soll die Wasser-
abführung über den Graben Bodden/056 nachgewiesen 
werden. ggf. wäre ein Regenwasserrückhaltebecken not-
wendig.
Weitere Stellungnahme vom 07.12.2018. Hier wird auf eine 
Prüfung und Aktualisierung des Gewässerbestandes in 
der Planzeichnung und die Übernahme rechtlicher Vor-
schriften in die Begründung hingewiesen.

- Forstamt Poggendorf Landesfort M-V vom 22.11.2018. 
Mehrere Flächen müssen gem. Landeswaldgesetz als 
Wald aktualisiert dargestellt werden. Die Begründung soll-
te um die gesetzlichen Regelungen ergänzt werden.

2. Weitere Stellungnahmen der Behörden und der sonsti-
gen Träger öffentlichen Belange
- Stellungnahme Deutscher Wetterdienst, Wetteramt Pots-

dam (Bundesbehörde im Geschäftsbereich des BMV) 
vom 04.10.2010

- Wehrbereichsverwaltung Nord - Außenstelle Kiel - vom 
17.09.2010

- Eisenbahnbundesamt Außenstelle Schwerin vom 
20.09.2010

- Bergamt Stralsund vom 10.12.2010
- Landesamt für Gesundheit und Soziales MV vom 

i.0.i.1.2OtO
- Betrieb für Bau und Liegenschaften MV Geschäftsstelle 

Greifswald vom 10.11.2010
- Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit 

und Fischerei MV, Fachbereich Fischerei vom 12.102010
- Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpom-

mern (Dienststelle: Ferdinandshof) vom 12.10.2010
- Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Außen-

stelle Franzburg vom 10.12.2010
- Forstamt Poggendorf vom 28.09.2010
- Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) 

Stralsund vom 01.10.2010
- Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Archäologie und 

Denkmalpflege vom 01.11.2010
- Ministerium für Soziales und Gesundheit MV vom 

28.10.2010
- Landesamt für innere Verwaltung MV vom 21.09.2010
- Landkreis Ostvorpommern - Bauleitplanung- vom 

21.09.2010
- Landkreis Ostvorpommern SG Verkehrslenkung vom 

21.09.2010
- Landkreis Ostvorpommern Untere Bauaufsichtsbehörde 

vom 21.09.2010
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Stellenausschreibung
Die Gemeinde Neuenkirchen - im Amt Landhagen - beab-
sichtigt, eine Stelle als

Erzieher (m/w/d) 
in der Kindertagesstätte Krümelkiste

in Teil- bis Vollzeit befristet als Krankheitsvertretung zu 
besetzen. Die Einstellung soll zum nächstmöglichen Zeit-
punkt erfolgen.

Aufgabengebiet:
Pädagogische Tätigkeit in einer Einrichtung mit ca. 184 
Plätzen, bestehend aus Kinderkrippe, Kindergarten und 
Hort.

Erforderliche Qualifikation:

Abschluss entsprechend des § 11 Kindertagesförderungs-
gesetz M-V.

Darüber hinaus sind bei der Einstellung ein gültiges Ge-
sundheitszeugnis, ein beanstandungsfreies erweitertes 
Führungszeugnis sowie ab Jahrgang 1971 ein Nachweis 
über einen ausreichenden Masernimpfschutz oder eine 
Immunität gegen Masern vorzulegen.

Der/die Bewerber/in sollte engagiert sein und eine gute 
Kommunikationsfähigkeit in der Zusammenarbeit mit den 
Kindern, den weiteren Erziehern, den Eltern und der Ge-
meinde besitzen.

Die Stelle ist mit der Entgeltgruppe S 8a TVöD-VKA (Sozi-
al-und Erziehungsdienst) bewertet.

Für weitere Informationen und Rückfragen zum Stellenan-
gebot steht Ihnen die Leiterin der Einrichtung, Frau Burd-
chen, unter Telefon 03834 897927 gerne zur Verfügung.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unter-
lagen (tabellarischer Lebenslauf, beruflicher Werdegang, 
Lichtbild und Qualifikationsnachweisen) senden Sie bitte 
unverzüglich vorzugsweise per E-Mail zusammengefasst 
in einer PDF-Datei mit maximal 15 MB an: medwed@amt-
landhagen.de, ersatzweise auf dem Postweg an die

Gemeinde Neuenkirchen

im Amt Landhagen
Bürgermeister Herrn Weichbrodt
Theodor-Körner-Str. 36
17498 Neuenkirchen

Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens verblei-
ben die Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter Bewer-
ber/innen einen Monat im Fachbereich Zentrale Steuerung 
des Amtes Landhagen und werden danach vernichtet. Wenn 
Sie die Rücksendung Ihrer Unterlagen wünschen, legen Sie 
bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei.

Die Datenschutzinformationen zum Bewerbungsver- 
fahren können Sie auf unserer Homepage unter https://
www.landhagen.de/datenschutz/amt/datenschutz.html ein-
sehen.

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung anfal-
len, werden nicht erstattet.

Neuenkirchen, 7. Oktober 2020

gez. Weichbrodt
Bürgermeister

3. Weitere Stellungnahmen der Öffentlichkeit
- Gedächtnisprotokoll Herr Jürgen Aussprung vom 

22.09.2010
- Gedächtnisprotokoll Herr Robert Vicent vom 29.09.2010
- Stellungnahme Herr Rudolf Kirchner vom 27.09.2010
- Stellungnahme Herr und Frau Bierhenke vom 05.11.2018
- Stellungnahme Herr Eckhard Kreutz vom 29.10.2018
- Stellungnahme Herr und Frau Jeran vom 28.10.2018
- Stellungnahme Herr und Frau Devantier vom 04.11.2018

Die Begründung einschließlich Umweltbericht und den Anlagen 
des Entwurfs des Flächennutzungsplanes Gemeinde Neuen-
kirchen beinhalten folgende Arten umweltbezogener lnformati-
onen:

Umweltbericht
1. Wesentliche Auswirkungen auf den Menschen:

- lnformationen zur Festlegung der erforderlichen Maßnah-
men, die zur Vermeidung von Lärm und anderen erhöhten 
Emissionen beítragen.

2. wesentliche Auswirkungen auf die Tiere und pflanzen
- Informationen zur Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

3. Wesentliche Auswirkungen auf den Boden und das Wasser:
- lnformationen zum Verlust von Bodenfunktionen und Ver-

änderungen der oberen Bodenstrukturen und des Boden-
Wasserhaushaltes.

4. Wesentliche Auswirkungen auf die Landschaft:
- lnformationen über keine erhebliche Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes als Folge der Planung.

5. Wesentliche Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sach-
güter
- lnformationen über die Genehmigungspflicht und Boden-

eingriffen im Bereich von Bodendenkmalen.

Die öffentliche Auslegung erfolgt

vom 23.11.2020 bis zum 23.12.2020

im Amt Landhagen Theodor-Körner-Straße 36, 17498 Neu-
enkirchen während folgender Zeiten zu jedermanns Ein-
sicht im Amt Landhagen/Bauamt:
montags: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

13:00 Uhr bis 15:30 Uhr
dienstags: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mittwochs: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
donnerstags: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen zum Planentwurf während der Dienststunden zur Nie-
derschrift erklärt oder schriftlich vorgebracht werden.

Hinweis:
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB können nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
ist unzulässig soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht werden, aber hätten geltend 
gemacht werden können.
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LEADER-Fördermittel  
für 7 Vorhaben in der Küstenregion  
Vorpommerns
LEADER-Fördermittel für 7 Vorhaben in der Küstenregi-
on Vorpommerns
Lubmin, Wolgast, Stadt Usedom, Alt Ungnade und Wus-
terhusen: EU-Programm LEADER hilft auch 2021 so 
mancher Idee auf die Sprünge
Seit 2015 beschließen die ehrenamtlichen Mitglieder 
der Lokale Aktionsgruppe „Vorpommersche Küste“ die 
Unterstützung von Projektideen für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes im Gebiet der Amtsbereiche Lubmin, 
Landhagen, Am Peenestrom, Usedom Nord und Use-
dom Süd. 
Bisher wurden so über 4 Millionen Euro europäische 
Fördermittel an mehr als 40 Projekte in den Handlungs-
feldern Natur und Kultur, Daseinsvorsorge sowie regio-
nale Wertschöpfung und Tourismus durch die ehrenamt-
lichen Mitglieder der LEADER-LAG vergeben. 
Ein tolles Ergebnis und Unterstützung, nicht nur für öf-
fentliche Träger, sondern auch für Vereine, Unterneh-
men und Privatpersonen. 
Wer neugierig wird, um welche Projekte und Personen 
es sich dabei handelt, kann auf der Website der LAG-
Vorpommersche Küste: www.vorpommersche-kueste.
de Näheres dazu erfahren.
Auch in diesem Jahr unterstützen die ehrenamtlichen 
Mitglieder der LAG, die Umsetzung von 7 neuen Projek-
tideen in 2021. Über 400.000 Euro LEADER-Fördermit-
teln sind dafür bereitgestellt worden. 
Unter den Projektträgern sind sechs private Initiativen 
und ein öffentlicher Antragsteller.
Was kommt Neues dazu in der LEADER-Region Vor-
pommersche Küste?
Unter anderem eine mobile Flechtwerkstatt. Im Fahr-
zeug befindet sich die gesamte Ausstattung, die man z. 
B. für Flechtkurse an Schulen oder in Seniorenheimen 
braucht. Zudem ermöglicht eine Rampe Menschen mit 
Handicap eine uneingeschränkte Teilnahme und Nut-
zung. 
Der Verein Wolgastlicher Braukultur wird mit einem Ma-
nufakturbetrieb im Herzen der historischen Altstadt von 
Wolgast für die Menschen der Region und ihrer Gäste, 
eine gesellschaftliche Belebung und lokale Verbunden-
heit schaffen. 
Ebenfalls in Wolgast soll ein Regionalladen im Emp-
fangssalon des Postels entstehen. 
Durch den Vertrieb ländlicher und regionaler Produkte, 
wird ein Netzwerk für regionale Erzeuger*innen und ein 
Begegnungsort für Bewohner und Gäste der Region ge-
schaffen. 
Eine zusätzliche Website dient zudem als virtueller 
Marktplatz zwischen Erzeuger*innen und Konsumenten. 
Weitere Projekte, deren Förderung durch LEADER von 
den Mitgliedern unterstützt wird, sind die Schaffung ei-
ner Willkommensstruktur und -kultur auf dem Pfarrhof 
in Wusterhusen, die Gestaltung eines neuen Dorfmittel-
punktes in Alt Ungnade, die Unterstützung des Vereins 
„Strandgut Lubmin“ bei der Sicherung und Darstellung 
von Zeugnissen der Zeitgeschichte im maritimen Be-
reich und die Neugestaltung der Ausstellung im Ankla-
mer Tor Usedom.

Blumenpracht in Hinrichshagen
Am Gemeindezentrum Hinrichshagen, OT Hof 2, befindet sich 
ein kleiner aber unglaublich schöner Blumengarten.
Der Bürger Bernd Kurt ist der 
Mann der Blumen. Er sorgt sich 
um das Blumenfeld und ist fast 
täglich vor Ort um sich um die 
Blumen zu kümmern. Wer sich 
an der Farbenpracht erfreuen 
will, ist recht herzlich eingeladen, 
zum Gemeindezentrum nach 
Hinrichshagen zu kommen.

   

Vielen Dank für die tollen Herbstferien
Wir Hortkinder der Kindertagesstätte „Krümelkiste“ begannen 
die Woche mit einem Ausflug in den Oldenhägener Wald. Alle 
die den Rodelberg (Todesberg) noch nicht kannten, waren er-
staunt, was da für großartige Abfahrten möglich sind. Wir spiel-
ten Verstecken, Polizist (Verstecken mit vielen Suchern) und 
verbrachten den ganzen Vormittag im Wald. Natürlich haben 
wir auch Bastelmaterialien aus dem Wald mitgenommen. Der 2. 
Tag drehte sich rund um die Kartoffel. Wir haben Kartoffelpuf-
fer gemacht, nicht aus der Packung, sondern aus der Kartoffel, 
selbst gerieben und dann gebraten. Danach hieß es, tolle Stoff-
taschen mit Kartoffeln bedrucken. Am Gespenstertag haben wir 
Fledermäuse aus alten, aber gewaschenen Socken gebastelt. 
Wir haben mit getrockneten Blättern Teelichter dekoriert, so-
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Ausflug in den Wald
Bei herbstlich nebligem Wetter, haben sich die Kinder der Ein-
stein-Gruppe auf den Weg in den Wackerower Wald begeben. 
Auf unserem Weg haben wir viele tolle Dinge entdeckt. So fan-
den wir zum Beispiel einen Strauch mit Hagebutten, die immer 
so lecker schmecken in unserem Tee. Außerdem haben wir 
ganz viele Netze von den fleißigen Spinnen und einige Spuren 
von Tieren entdeckt.
Das war vielleicht eine spannende Entdeckungstour, auf dem 
Rundweg am Golfplatz vorbei. Die Kinder waren total begeis-
tert von den gesammelten Eindrücken, aber auch ordentlich 
geschafft, sodass sie nach einer großen Portion Mittag in aller 
Ruhe eingeschlafen sind.

Die Krippe Lütte Waldströper feierte am 
06.10.2020 ihr erstes Erntedankfest
Die Krippe „Lütte Waldströper“ feierte am 06.10.2020 ihr erstes 
Erntedankfest.
Bereits im Voraus sammelten die Kinder aus dem anliegen-
den Wald Kastanien, Eicheln, Blätter und viele Materialien, die 
sich zum Gestalten einer Herbstdekoration eignen. Daraus ge-
stalteten sie herbstlich bunte Gläser, welche sie anschließend 
gemeinsam mit den Erzieherinnen mit Bast verzierten. Des 
Weiteren bemalten die Kinder Pilze, welche zuvor aus Beton ge-
gossen wurden. Die entstandenen Werke schmückten zusätz-
lich zu einigen Körben, welche mit Heidekraut bestückt waren, 
unseren Bewegungsraum.
Aus einigen, von den Eltern mitgebrachten Äpfeln, entstanden 
wunderschöne bunte Bilder. Die Kinder konnten beim Apfel-
druck ihre Fingerfertigkeit unter Beweis stellen und ihre Wahr-
nehmung, sowie ihr Gefühl für Farben schulen. Zusätzlich zum 
Kreativangebot besprachen die Kinder gemeinsam den Aufbau 
eines Apfels und hatten die Möglichkeit, sich die verschiede-
nen Kämmerchen und kleinen Kerne anzusehen. Auch die Viel-

dass am Ende eine tolle Herbstdeko für die Mamas entstan-
den ist. Unsere selbstgebackenen leckeren Igelbrötchen, unser 
selbstgemachtes Apfelmus und unseren Apfelkuchen mochten 
alle sehr. Freitag war der allerschönste Tag. Wir haben ein La-
gerfeuer gemacht und Bratwurst und Marshmallows über dem 
Feuer gegrillt.
Vielen Dank für die schönen Ferien.

Pia 8 Jahre

Hurra, hurra - der Herbst ist da!

So begeistert wa-
ren die Krippen-
kinder der „Ent-
deckungsk is te“, 
als der Herbst 
begann, sich von 
seiner schönsten 
und buntesten Sei-
te zu zeigen. Am 
21.09.2020 star-
tete aus diesem 
Grund das Herbst-
projekt. Über vier 
Wochen hinweg hatten die Kinder in verschiedensten Bildungs-
bereichen die Möglichkeit, den Herbst mit all seinen Facetten 
kennenzulernen. Begleitet hat sie dabei die Handpuppe „Eddy 
der Igel“. Ob Kastaniensammeln, Barfußpfade, Fingerspiele 
oder Apfeldruck: es war alles dabei. Sogar ein gemeinsames 
Ernte-Dank-Frühstück wurde veranstaltet. Regionales sowie 
saisonales Obst und Gemüse, welches die Eltern zur Verfügung 
stellten, wurden in gemütlicher Atmosphäre verköstigt. Das 
Herbstprojekt war ein voller Erfolg! Alle Kinder zeigten sich sehr 
freudig und stets wissbegierig.
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Krabbelgruppe
Die Eltern und ihre Kleinkinder treffen sich freitags um 9:30 Uhr 
unter Einhaltung der Corona-Regelungen wieder im Neuenkir-
chener Pfarrgarten bzw. Pfarrhaus.
Weitere aktuelle Termine in unserer Kirchengemeinde finden 
Sie jederzeit
in unseren Schaukästen
und auf den Internetseiten: https://www.17498neuenkirchen.de/
kirche/aktuelles
http://gristower-kirche.de/veranstaltungen und

Adressen:
Pastor Dr. V. Gummelt,
Ev. Pfarramt Gristow-Neuenkirchen
Amtszimmer in Neuenkirchen:
Alwine-Wuthenow-Ring 12,
17498 Neuenkirchen
Tel. 03834 799196
E-Mail: neuenkirchen1@pek.de
Vikarin D. Limbach: Tel.: 038351 520195

Sprechzeiten:
dienstags 17:00 bis 18:00 Uhr im Amtszimmer 

Neuenkirchen
donnerstags 17:30 bis 18:00 Uhr im Amtszimmer Gristow

Außerhalb dieser Zeiten sind Gespräche jederzeit nach telefoni-
scher Absprache möglich.

Dersekow • Görmin • Levenhagen 
Evangelisches Pfarramt

Mitteilungen der Evangelischen  
Kirchengemeinden Dersekow Levenhagen

Kontakt
Kirchengemeinde Dersekow-Levenhagen
Evangelisches Pfarramt
Pastorin Franziska Wells
Ernst-Thälmann-Str. 12
17498 Dersekow
Tel.: 03834 5650
E-Mail: dersekow@pek.de

Öffnungszeit Pfarrbüro:
donnerstags 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:30 Uhr

Pfarramtsassistent Dr. Arvid Hansmann
E-Mail: arvid.hansmann@pek.de

Gottesdienste in der Kirchengemeinde  
Dersekow-Levenhagen

Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres (Volkstrauertag), 
15. November 2020
10:00 Uhr 
und 14:00 
Uhr

Gottesdienste mit Gedenken der Verstorbenen in 
Dersekow

Toten- und Ewigkeitssonntag, 22. November 2020
10:00 Uhr Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbenen in 

Levenhagen
Auftakt zum 1. Advent, 28. November 2020 (Samstag)
14:00 Uhr Andacht in Dersekow
2. Advent, 6. Dezember 2020:
10:00 Uhr Familiengottesdienst zum Nikolaustag

Unsere Gottesdienste und Angebote finden im Rahmen der 
gebotenen Regeln zum Infektionsschutz statt. Bitte beachten 
Sie auch die aktuellen Informationen auf unserer Internetseite  
www.kirchengemeinde-dersekow.de und in den Schaukästen. 
Oder Sie abonnieren den kostenfreien Pfarramts-Newsletter, 
indem Sie einfach eine E-Mail an dersekow@pek.de senden.

falt der mitgebrachten Gaben besprachen die Krippenkinder 
im Morgenkreis. Sie benannten Kürbisse, Birnen, Kartoffeln, 
Weintrauben und naschten anschließend einige dieser Dinge. 
Auf dem Hof durften sich die Kleinen dann bei einer gewaltigen 
Blätterschlacht austoben.
Ein herzlicher Dank gilt unseren Eltern, die zahlreiche Obst- und 
Gemüsesorten, Strohballen, Blumen und Gräser, sowie viele 
Dinge aus dem eigenen Garten mitbrachten.

Mitteilungen der Kirchengemeinde  
Gristow-Neuenkirchen

Gottesdienste in unserer Gemeinde
Sonntag, 15. November
10:00 Uhr Gristow, Gottesdienst mit Gedenken der Verstor-

benen
Sonntag, 22. November
10:00 Uhr Neuenkirchen, Gottesdienst mit Gedenken der 

Verstorbenen
Sonntag, 29. November
10:00 Uhr Neuenkirchen, Gottesdienst
Sonntag, 6. Dezember
10:00 Uhr Gristow, Gottesdienst

Singender Adventskalender
Aufgrund der gegenwärtigen Corona-Bestimmungen können in 
unserer Kirchengemeinde in diesem Jahr die Begehbaren Ad-
ventskalender nicht in der gewohnten Weise durchgeführt wer-
den.
Dafür wollen wir in der diesjährigen Adventszeit einen „Singen-
den Adventskalender“ gestalten. Wir treffen uns jeden Diens-
tag und Donnerstag um 18:00 Uhr an einer unserer Kirchen 
und stimmen gemeinsam bekannte und weniger bekannte Ad-
ventslieder an. Beginn ist am 1. Dezember 18:00 Uhr bei der 
Kirche Gristow. Am 3. Dezember treffen wir uns an der Kapel-
le Jarmshagen, am 8. Dezember an der Kirche Neuenkirchen, 
am 10. Dezember bei der Kirche Gristow. Die weiteren Termine 
und Orte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Aushängen. 
Liedhefte sind vorhanden. Bitte bringen Sie sich eine Taschen-
lampe mit.

Christenlehre
Die Christenlehre findet für die Kinder der 1. - 3. Klasse - mitt-
wochs von 16:00 bis 17:00 Uhr und für die Kinder der 4. - 6. 
Klasse - mittwochs von 17:00 bis 18:00 Uhr unter Einhaltung der 
Corona-Regelungen wieder im Pfarrgarten bzw. im Pfarrhaus 
Neuenkirchen statt.

Konfirmanden-Unterricht in Neuenkirchen
Der Unterricht für die Hauptkonfirmanden findet montags ab 
16:15 Uhr und für die Vor-Konfirmanden montags ab 17:00 Uhr 
unter Einhaltung der Corona-Regelungen im Pfarrgarten bzw. 
im Pfarrhaus Neuenkirchen statt.
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8.11. - Drittletzter Sonntag des Kirchenjahrs
09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Peter Ruffmann/Pastor 

Michael Wacker
1. Thessalonicher 5,1-6

15.11. - Volkstrauertag
09:30 Uhr Gottesdienst - Pastor Michael Wacker/Frank Walther - 

Lukas 16,1-8: „Von der Treue im Kleinen“
22.11. - Ewigkeitssonntag
mit Gedenken an die Verstorbenen des vergangenen Kir-
chenjahres
09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Pastor Michael Wacker

Psalm 90: „Vom Sterben und Klugwerden“
29.11., 1. Advent - Beginn des neuen Kirchenjahrs
09:30 Uhr Gottesdienst - Matthäus 2: „Vom Aufbrechen und der 

Sehnsucht im Advent 2020“
Pastor Michael Wacker

06.12., 2. Advent
09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Jakobus 5,7-11 - Peter 

Ruffmann/Michael Wacker
13.12., 3. Advent - Adventsfeier für die ganze Gemeinde
14:30 Uhr Herzliche Einladung zu einer Feier im Freien beim Haus 

der Stille
Wir laden ein zu einem Ständerling im Freien mit Kaffee 
und Kuchen, Punsch für Erwachsene und Kinder, alles 
wird an einem Buffet ausgegeben (Mund-Nasenschutz 
erforderlich). Wir singen Adventslieder und hören auf 
eine Geschichte. (Pastor Michael Wacker)
Leider können wir ja in diesem Jahr nicht zum leben-
digen Adventskalender einladen, es gibt auch kein 
Chorprojekt. Aber diesen Nachmittag wollen wir uns 
nicht nehmen lassen und hoffen auf gute Witterung. 
Wir haben jedenfalls eine Überdachung zwischen dem 
Pfarrhaus und dem großen Gästehaus zur Verfügung.

Änderungen aus aktuellem Anlass möglich.
Sie können auf der Homepage des Hauses der Stille nach-
schauen: www.weitenhagen.de
Für Kinder bieten wir nach Möglichkeit Kindergottesdienst an.
Wir beginnen jedoch immer gemeinsam in der Kirche!

Bekanntmachungen
Hauskreis
Herzliche Einladung zum Hauskreis bei Familie Böhm in Greifs-
wald, Burgstraße 30, Montagabend, 19:30 Uhr, Kontakt: 03834 
510548; bitte sich über den aktuellen Stand der Dinge informieren!

Seminare im Haus der Stille
Eine Teilnahme ist auch ohne Übernachtungen möglich, 
wenn Sie in der Nähe wohnen!
Bitte nehmen Sie einfach telefonisch Kontakt auf! Wir freu-
en uns über Gäste aus allen Denominationen, auch Nicht-
Kirchenmitglieder sind herzlich willkommen!
19. - 22.11.2020 Seminar: Was kommt nach dem Tod?
26. - 29.11.2020 Stille Tage zum Advent: „Wir werden sein 

wie die Träumenden …“ Matthäus 1+2
29.12.2020 bis 
1.1.2021

Jahreswechsel-Freizeit

Weitere Informationen und Anmeldungen unter https://wei-
tenhagen.de/termine/

Sprechzeiten:
Für Fragen, Anregungen oder persönliche Anliegen stehen Ih-
nen zur Verfügung:
Michael Wacker, Pastor - Angelika Maroch, Pfarramtsassistenz, 
Gemeindebüro - Henrik Gummelt, Küster und Friedhofsmitar-
beiter. Ab Januar 2019 wird das Gemeindebüro für Ihre Anliegen 
in der Regel am Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr geöffnet sein. 
Bitte fragen Sie im Zweifelsfall vorher telefonisch an. Kontakt-
möglichkeit per Telefon: 803312

Kontaktmöglichkeit per E-Mail:
Michael Wacker: weitenhagen@pek.de
Angelika Maroch: weitenhagen-pfa@pek.de
Henrik Gummelt: h.gummelt-hds@weitenhagen.de
Pastor Wacker hat am Montag seinen freien Tag. In wichtigen 
pfarramtlichen Anliegen können Sie auf den Anrufbeantworter 
sprechen - bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an. Wir rufen 

Regelmäßige Angebote

Christenlehre für Kinder im Grundschulalter, donnerstags, 14:15 
- 15:15 Uhr im Pfarrhaus Dersekow, Kontakt: Gerlind Reschke, 
Tel. 01623216825
Mums and Babes Mutter-Kind-Treff, nach Vereinbarung, Kon-
takt: Pfarramt/Franziska Wells
KonfiZeit, donnerstags, 17:30 - 18:30 Uhr im Pfarramt Dersekow
Dersekower Bläser, nach Vereinbarung
Seniorentreff Levenhagen/Seniorentreff Dersekow (in Klein-
gruppen) nach Vereinbarung

Zum Erntedankfest war die Dersekower Kirche prächtig ge-
schmückt. Die Erntegaben, Sach- und Geldspenden kamen an-
schließend der Obdachlosenhilfe in Greifswald zugute.

Mitteilungen der Evangelischen  
Kirchengemeinde Weitenhagen

November - Dezember 2020

Liebe Gemeindeglieder und an unserer Kirchengemeinde Inte-
ressierte,

nun sind schon wieder das Ende des Kirchenjahrs, Advent und 
Weihnachten im Blick. Und in Zeiten von Corona ist alles wei-
terhin ein wenig anders. Wir wissen noch weniger als sonst, 
wie unsere Planungen umgesetzt werden können. Wir sind je-
denfalls am Sortieren, was an Weihnachten sein kann und was 
nicht.
Lassen Sie sich zunächst wieder in den geschützten Raum un-
serer Kirche einladen, besonders auch in diesen Wochen, in 
denen die Tage kürzer werden. Die sieben Wochen vor Weih-
nachten sind Stille und ein Weg nach innen heilsam - vielleicht 
besonders nach einem turbulenten Jahr.

Gott stärke Sie in und mit allem, was Sie derzeit bewegt, behüte 
Sie an Leib und Seele,

herzliche Grüße,

Ihr Michael Wacker
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SV Behrenhoff Kursangebot

Kinder - Christliche Unterweisung
Termine - nach dem Gottesdienst bzw. auf Absprache

Im Angebot: „Was Christen glauben“ - Glaubenskurs auf bi-
blischem Fundament

Wenn Sie Fragen haben oder ein Gespräch wünschen, hält sich 
gerne für Sie bereit:
Martin Wilde, Pfarrer
Hauptstr. 84, 17498 Weitenhagen
Tel.: 03834 507030, E-Mail: pfarrer.mwilde@elfk.de
Weitere Informationen: www.elfk.de/greifswald

dann so bald wie möglich zurück.

Mitteilungen der Kreuzgemeinde 
Greifswald ELFK in der  
Gemeinde Weitenhagen
Kreuzgemeinde Greifswald
Hauptstr. 84
17498 Weitenhagen
Evangelisch-Lutherische Freikirche

Monatsspruch für November:
Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trös-
ten und leiten.
Jeremia 31,9

Unter der Voraussetzung, dass es gesetzliche Corona-Auf-
lagen nicht verhindern, laden wir zu unseren Veranstaltun-
gen herzlich ein, so Gott will.

November 2020
1. Gottesdienst 

zum Reformationsfest
10:00 Uhr Weitenhagen

4. Mittwoch - Bibelstunde 18:00 Uhr Weitenhagen
18. Mittwoch - Bibelstunde 18:00 Uhr Weitenhagen
22. Ewigkeitssonntag - 

Gottesdienst
10:00 Uhr Weitenhagen

Dezember 2020
9. Mittwoch - Adventsandacht 18:00 Uhr Weitenhagen
13. 3. Advent - Gottesdienst 

mit Ausführungen zu Luther 
Kleinem Katechismus

10:00 Uhr Weitenhagen

Zu den angegebenen Veranstaltungen trifft sich die Gemeinde 
bis auf Ausnahmen im Gemeindezentrum Hauptstr. 84, 17498 
Weitenhagen



Nr. 11/2020 – 15 – Landhagen

aktives Wirken in der Gemeinde erhielten wir vor nunmehr zehn 
Jahren die Auszeichnungsplakette der Gemeinde Neuenkir-
chen. Mehrere unsere Mitglieder wurden durch den Landkreis 
(Brigitte Mattausch, Ursula Kobi, Renate Heitmann Eintragung 
in das Goldene Ehrenbuch) sowie durch den Landesverband 
mit der Ehrennadel (Brigitte Mattausch, Ursula Kobi, Angelika 
Westphal) ausgezeichnet. Das erfüllt uns mit Stolz. Es verpflich-
tet aber auch.
Durchforstet man die vielen Fotos, die in den vergangenen Jah-
ren entstanden sind, dann spürt man sehr deutlich, die Freude, 
den Spaß, den wir an unserem Tun haben.
Da ist eine starke Gemeinschaft gewachsen mit einer großen 
Liebe für den ländlichen Raum, seinen Traditionen, seine Men-
schen. Wir machen uns stark für die Wahrung der Besonderhei-
ten des ländlichen Raums, für die Belange der Bürger, wir leben 
Gemeinschaft mischen uns ein, zeigen Flagge. Wir sind Land-
lustig, keine Landeier, inzwischen eine Girlgroup 70+, vielseitig 
interessiert, hartnäckig, Powerfrauen, Teamworker: Einfach & 
Außergewöhnlich auch noch mit grauen Schläfen!
20 Jahre Landfrauen in Neuenkirchen. Auch in den kommenden 
zehn Jahren und darüber hinaus möchten wir aktiv in der Ge-
meinde und im Amt Landhagen als Landfrauen wirken. In die-
sem Sinne sind alle engagierten Einwohnerinnen und durchaus 
auch Einwohner bei uns herzlich willkommen, die frischen Wind 
mitbringen und mit uns den ländlichen Raum auf breiter Front 
stärken.

Angelika Westphal

La Leche Liga Deutschland e. V.

Stillgruppe Greifswald

27.11.20: Ernährung und Abstillen
Neben dem jeweiligen Thema ist genug Platz für aktuelle Anlie-
gen und konkrete Fragen!
Auch Schwangere, Väter und Geschwisterkinder sind herzlich 
willkommen.

Die Stillgruppentreffen finden in
Potthagen im Erlenweg 10
von 9:30 bis 11:00 Uhr
statt.
La Leche Liga Deutschland e. V. (LLL)

Stillen ist wichtig für die gesunde Entwicklung des Kindes. La 
Leche Liga-Stillberaterinnen teilen die Freude am Stillen, und 
sie teilen auch die Sorgen und Nöte von stillenden Müttern. 
Jede Beraterin ist selbst eine Mutter und hat eine längere Aus-
bildung absolviert, um Fragen beantworten zu können.

Die Stillgruppe bietet den Müttern
• einen Raum, wo sie so sein können, wie sie sind,
• Austauschmöglichkeiten mit Gleichgesinnten
• und eine Möglichkeit, Fragen loszuwerden.
Im Austausch geht es nicht nur ums Stillen, sondern um The-
men, die Eltern mit Kindern interessieren. Es geht um Ernäh-
rung, Erziehung, Schlafverhalten, Veränderung der Partner-
schaft oder familienergänzende Betreuung.
Darüber hinaus steht den Müttern der Stillgruppe Greifswald 
eine kleine Leihbücherei mit Büchern und LLL-Publikationen 
rund um das Thema Stillen und Familie zur Verfügung.
Die Beratung kann telefonisch, per Mail oder in den Gruppen-
treffen in Anspruch genommen werden. Sie ist kostenlos.
Für die Stillgruppe selbst wird ein Unkosten-beitrag von 3 € er-
beten.

Carolin Kreyling
(Stillberaterin und Mutter von zwei Kindern)
Erlenweg 10
17498 Weitenhagen - Potthagen
Tel.: 03834 4540169
E-Mail: Carolin.Kreyling@lalecheliga.de

5. Bericht Oktober - 2020

Treffpunkt des Regionalverband  
Landfrauen Landhagen e. V.
E-Mail: landfrauen-landhagen@web.deVor einem Jahr haben 
wir aktiv das Landeserntedankfest auf Hiddensee unterstützt.
Auch für das Neuenkirchener kleinere Erntedankfest haben un-
sere Frauen den Kochlöffel geschwungen und wieder unsere le-
ckere Kartoffelsuppe gekocht. Dies fiel in diesem Jahr leider aus 
und doch! So ganz haben wir den Erntedank nicht gestrichen, 
ihn mit einem leckeren Frauenfrühstück im Naturerlebnispark in 
Gristow begangen. Dafür dem Park hier an dieser Stelle noch-
mals unseren Dank.

Wir hätten so gern den einen oder anderen Gast begrüßt, zum 
Bespiel Landwirtinnen aus der Region, aber … Mit Sicherheit 
wäre es eine Bereicherung
gewesen. Lecker war es auch so. Wie immer haben alle ge-
zaubert, das eine oder andere, selbst im Garten geerntete mit-
gebracht, ob nun Kartoffeln, Tomaten, Gurken, rote Beete oder 
Obst. Von herzhaft bis süß war alles dabei. Ein gelungener Vor-
mittag, den alle genossen haben.
Wetter und Stimmung waren super.
Nun steht unser Geburtstag an. Die Vorbereitungen laufen. Die 
bange Frage, was können wir, Corona bedingt, tatsächlich re-
alisieren, bleibt. 20 Jahre wirken inzwischen die Landfrauen in 
Neuenkirchen. All die Jahre haben wir uns aktiv in das Leben 
von Neuenkirchen eingeschaltet, Veranstaltungen der Gemein-
de unterstützt, viele selbst organisiert. In all den Jahren war 
es immer ein ganz wichtiges Anliegen sowohl des Ortsverein 
Neuenkirchen als auch des nachfolgenden Regionalverband 
Landfrauen-Landhagen e. V. Einwohner der Gemeinden Neu-
enkirchen als auch der Nachbargemeinden einzubeziehen.
Jedes Dorffest wurde von uns zu nächst ku-
chenbackend begleitet, in den letzten Jahren 
wurde es mit Kartoffelsuppe etwas deftiger. An-
läßlich des 725. Geburtstages Neuenkirchens 
haben wir eine Linde gepflanzt vor dem Ge-
meindezentrum als Symbol der tiefen Verwur-
zelung in der Gemeinde - inzwischen ist aus dem Lindchen ein 
doch schon recht ansehnliches Bäumchen geworden. Und es 
hat auch bereits die ersten Blüten gezeigt. Es wird/soll weiter-
wachsen, einst ein stattlicher Baum sein, Lebensraum, Schat-
ten spenden, eine Tanzlinde … Wir haben Lesungen, Vorträge, 
diverse Modenschauen veranstaltet, einen Mal- und Fotowett-
bewerb ausgelobt, Frauenfrühstücke, Kaffeenachmittage und 
viele, viele Reisen in die nähere und auch weitere Umgebung, 
zu Konzerten organisiert.
Überwiegend öffentlich sind unsere Angebote!
Gerne wurde dies von den Einwohnern angenommen. Mit un-
serem langjährigen Wirken auf dem Greifswalder Fischerfest, 
mit dem Projekt „Landfrugens Wilde Früchtchen“ oder als aid- 
Fachberater in Schulen des Landkreises haben wir weit über 
die Ortsgrenzen von Neuenkirchen hinausgewirkt. Für unser 
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BlütenReich
Blumen & Ambiente

Fleischerstraße 17 a
17489 Greifswald
Fax 03834/ 88 45 414
Tel. 03834/ 88 45 404

Mo.       10 - 18 Uhr
Di. - Fr.   9 - 18 Uhr
Sa.         9 - 13 Uhr

Inh. Yvonne Schmidtke

Im OEZ
Rigaer Straße 9
17493 Greifswald
Tel. 03834/ 88 77 087

Mo. - Fr.  9 - 18 Uhr
Sa.          9 - 13 Uhr

info@bluetenreich-greifswald.de · www.bluetenreich-greifswald.de

Meisterfloristik

Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

Helfer 
in schweren Stunden

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, 
niemanden zu vergessen.

webasto-reisemobil.de

+ Webasto Heizsysteme 
für Reisemobile

Unabhängigkeit+

Ritzkowski
An den Bäckerwiesen 2 | Tel. 0 38 34/5 85 68 16 | Greifswald

www.boschcarservice.com

standheizung.de/winteraktion

*  Alle Aktionsbedingungen unter 
standheizung.de / winteraktion.

Sie müssen sich Ihre Wohl-
fühlwärme nicht stricken: 
Jetzt eine Standheizung 
nachrüsten und 50 %* bei 
allen Bedienelementen 
sparen!

Jetzt
50 %*
sparen!

„Winterreifen zu Top-Konditionen“

€ 14,95 zzgl. Teile, Wuchten, 
Zusatzarbeiten

Komplettrad- 
wechsel

AUTO AKTUELL
Gute Fahrt mit guter Sicht
(djd). Sehen und gesehen werden, darauf kommt es bei herbstli-
chen und winterlichen Straßenverhältnissen besonders an. Kor-
rekt eingestellte Scheinwerfer tragen ebenso dazu bei wie frische 
Scheibenwischer, die für freie Sicht ohne Schlieren sorgen. Mit 
dem im Herbst empfohlenen Lichttest gehen Autofahrer auf Num-
mer sicher. Der Werkstattaufenthalt ist eine gute Gelegenheit, um 
gleichzeitig die Technik auf Herz und Nieren zu überprüfen - so 
lässt sich manch ärgerliche Panne vermeiden. Viele Werkstätten, 
wie beispielsweise die Bosch Car Service Betriebe, bieten einen 
speziellen Rundum-Check für Herbst und Winter an. Batterie, 
Bremsanlage, Motor, Scheibenwischer und vieles mehr werden 
dabei kontrolliert - und bei Bedarf gleich ausgebessert.
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Behrenhoff‘er
Weihnachtsbaumverkauf

in der Kulturscheune
Nordmanntannen, Tannengrün

frisch geschlagen, regionale Produktion
täglich von 9 bis 17 Uhr
vom 7.12. bis 23.12.2020

Ihre Weihnachtsanzeigen und Weihnachtsgrüße
nehmen wir gerne entgegen

Anzeigenschluss 
für Ihre Weihnachtsgrüße 
ist der 27.11.2020

Jörg Teidge
0171 971 57-33
j.teidge@wittich-sietow.de

Röbeler Straße 9 • 17209 Sietow
Telefon: 039931/579-0 • Fax: 579-30

info@wittich-sietow.de • www.wittich.de

Wir sind Ihre telefonischen Ansprechpartner:

Siegbert Kell  039931/579-26 s.kell@wittch-sietow.de
Kirsten Bunge  039931/579-50  k.bunge@wittch-sietow.de
Michael Hiller  039931/579-55 m.hiller@wittch-sietow.de
Doreen Mahncke  039931/579-57  d.mahncke@wittch-sietow.de
Antje Bergholz  039931/579-67  a.bergholz@wittch-sietow.de
Ralf Diesener  039931/579-71 r.diesener@wittch-sietow.de

Natürlich statt Plastik
(djd). Alle Jahre wieder dieselbe Grundsatzfrage: Welcher Weih-
nachtsbaum soll es diesmal sein? Tanne, Fichte oder Kiefer? 
Natürlich oder künstlich? Im Sinne des Klimaschutzes, das haben 
Studien bewiesen, sollte man sich für einen Naturbaum entschei-
den. Der Plastikbaum hat ein Umweltproblem: Er ist biologisch 
nicht abbaubar, weil er häufig aus PVC oder Polyethylen besteht. 
Einer kanadischen Studie zufolge produziert der durchschnittliche 
Plastikbaum rund 48 Kilogramm CO2 bei Herstellung, Transport 
und Entsorgung. Jeder Naturbaum dagegen ist grundsätzlich CO2-
neutral. Viele Infos zum Thema gibt es beim Verband Natürlicher 
Weihnachtsbaum e. V. unter www.vnwb.de.

Ein Hektar Weihnachtsbaumkultur filtert in zehn Jahren rund 145 
Tonnen Kohlendioxid aus der Luft, speichert den Kohlenstoff im 
Holz und produziert etwa 100 Tonnen Sauerstoff. 

Foto: djd/VNWB

Vorweihnachtszeit

Weihnachtsbäume
         ab 23.11.2020   9.00 bis 16.00 Uhr

TANNENHOF Jarmener Heide, Handy 0171/2669817 • E-Mail: fred.wegner@t-online.de • www.tannenhof-jarmen.de
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Jarmener
Heide

Kaufen, wo sie 
wachsen!!!Verkauf 

täglich

• Frasertannen 
• Nordmanntannen

• Fichten
Glühwein (gratis)

täglich Verkauf von Enten • Broilern • Gänsen • Perlhühnern •
Suppenhühnern • Kaninchen (küchenfertig) • naturbelassenem Honig

Plantagenverkauf
Selbsteinschlag möglich

L 35
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Mit Aussicht  
auf HEIMAT. 
Ihr nächster Job.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

  Jobs direkt aus Ihrer Umgebung
   Mobil optimierte Job-Ansicht –  

finden Sie Ihren Traumjob auch von unterwegs
   Arbeit, Ausbildungsplatz oder Minijob –  

alles in einem Portal!
   Einfacher und schneller Bewerbungsprozess –  

ganz egal, ob via E-Mail, Telefon oder auch per Post

Kostenlose  
Jobsuche –  print & digital!© sidorovstock - stock.adobe.com

für 

Verkauf 
im Innendienst und Außendienst

Redaktion 
(Teilzeit /Vollzeit /auf Honorarbasis)

LINUS WITTICH Medien KG
z.Hd. Herrn Groß, Röbeler Straße 9, 17209 Sietow 
bewerbung@wittich-sietow.de | www.wittich.de

MITARBEITER
GESUCHT

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Sachlich und positiv bleiben
Wer einen Job sucht und sich aus einer Festanstellung bewirbt, 
hat es leichter. Doch gerade dann gilt es, einige wichtige Regeln 
zu beachten. Auch für den, der unzufrieden mit seinem aktuel-
len Job ist, gilt: Machen Sie Ihren Arbeitgeber nicht schlecht. 
Gehen Sie im Bewerbungsschreiben nicht darauf ein. 
Wer in einem Bewerbungsgespräch danach gefragt wird, tut 
gut daran, sachlich zu bleiben. Besser ist es, sich im Vorfeld 
Gedanken zu machen und sich Gründe zurechtzulegen, die 
den eigenen Wunsch nach einem Wechsel erklären. Und kon-
zentrieren Sie sich auf das Neue: Betonen Sie, dass Sie neue 
Herausforderungen suchen und sich einen Perspektivenwech-
sel wünschen. Das kommt besser an als Lästern über die alte 
Stelle.
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Sterben gehört zum Leben – und 
doch stellt der Verlust eines gelieb-
ten Menschen eine der größten 
Herausforderungen des eigenen 
Lebens dar. Umso wichtiger ist 
es, in dieser Situation mit Torben 
Harms und seinen Mitarbeitern 
einen einfühlsamen und vertrau-
ensvollen Partner an seiner Seite 
zu wissen. Jemanden, der die Ge-
fühlslage von Angehörigen kennt 
und deren Situation versteht. „Auf-
grund unserer langjährigen Erfah-
rung wissen wir, dass der Tod viele 
Fragen aufwirft“, erklärt Torben 
Harms. „Es ist für uns wichtig, in 
Ruhe aufzuklären und die Angehö-
rigen zu unterstützen, einen eige-
nen Weg in ihrer Trauer zu finden.“

Sofortige Hilfe rund um die Uhr
Seit nunmehr 30 Jahren bietet das 
Bestattungshaus Torben Harms in 
Greifswald und ganz Vorpommern 
kompetente Hilfe, Trost und um-
fassende Unterstützung in allen 
Bestattungs- und Vorsorgefragen. 
Die Mitarbeiter sehen ihre Aufgabe 
darin, die Angehörigen in der Zeit 
der Trauer bestmöglich zu entlas-
ten und somit Zeit zum Abschied-
nehmen zu schaffen. Dabei wird zu 
fairen und transparenten Preisen ein 
vollumfänglicher Service geboten. 
Vertrauen in die geleistete Arbeit 
schafft auch eine TÜV-Zertifizierung, 
die das Unternehmen als einziges 
örtliches Bestattungshaus auszeich-
net. „Trauernde Menschen liebevoll 

zu begleiten und ihnen dabei zu hel-
fen, wieder Halt im Leben zu finden, 
das ist unsere Berufung“, sagt Nicole 
Harms. Das Bestattungshaus ist 24 
Stunden am Tag/7 Tage die Woche 
telefonisch erreichbar. Gern kommen 
Torben Harms und seine Mitarbeiter 
auf Wunsch auch zu einer Beratung 
zu den Angehörigen nach Hause. In 
der gewohnten Umgebung fällt es 
manchmal doch etwas leichter, über 
die Themen Bestattung und Vorsor-
ge zu sprechen. Wenn aufgrund der 
aktuellen Corona-Pandemie besorgte 
Kunden jedoch eine kontaktlose Bera-
tung wünschen, kann die gesamte Be-
auftragung der Bestattung auch per 
Telefon und Internet erfolgen. 

Ältester Familienbetrieb
in Greifswald
Der Familienbetrieb wurde von 
Klaus-Dieter und Karin Harms im 
Jahre 1990 gegründet und befindet 
sich seit dem Jahre 2007 in zweiter 
Generation unter der Führung des 
Sohnes Torben Harms. Zusammen 
mit seiner Ehefrau Nicole verbindet 
er in der täglichen Arbeit dabei die 
traditionellen Werte des Familienun-
ternehmens mit den aktuellen Her-
ausforderungen einer sich wandeln-
den Bestattungskultur. 

Individuelle Gestaltung
„Gerade in den letzten Jahren ist 
ein Wandel in der Bestattungskul-
tur zu mehr Individualität festzu-
stellen“, berichtet Torben Harms. 
„Durch das Anbieten einer Viel-
zahl moderner und individueller  
Gestaltungsmöglichkeiten für den 
Abschied orientieren wir uns an den 
Wünschen unserer Kunden.“ Indivi-
dualität kann dabei z. B. durch die 
Dekorationen der Abschiedsstunde 
oder die Durchführung eigener Ab-
schiedsrituale ermöglicht werden. 

Moderne Bestattungsformen
Zusätzlich zur traditionellen Bestat-
tung auf einem Friedhof hat sich 
das Bestattungshaus besonders auf 
die neuen Bestattungsformen, wie 
die Beisetzung auf See oder in ei-
nem Bestattungswald, spezialisiert. 
„Wir sehen, dass eine Vielzahl der 
Menschen neben dem klassischen 
Begräbnis auf einem Friedhof ande-
re, individuellere Bestattungsformen 
wünscht“, berichtet Nicole Harms. 
„So können wir seit einigen Jahren 
exklusiv für Greifswald und Umge-
bung die neue Bestattungsform 
‚Tree of Life‘ – der Baum des Lebens 
– anbieten.“  Das Besondere an 
der „Tree of Life“-Baumbestattung 
ist, dass diese es den Angehörigen 
ermöglicht, sich im eigenen Garten 
einen einzigartigen Platz der Erinne-
rung zu schaffen.  

Rechtzeitig Vorsorge treffen
Und noch ein Trend fällt Familie 
Harms auf. Immer mehr Menschen 
entscheiden sich schon zu Lebzei-
ten, für ihre eigene Bestattung vor-
zusorgen. „Vorsorge zu treffen, ist 
eine große emotionale, aber auch 
finanzielle Entlastung der Angehö-
rigen“, erklärt Torben Harms. Mit 
dem sozialamtsgeschützten Treu-
handkonto oder einer günstigen 
Sterbegeldversicherung bietet das 
Bestattungshaus verschiedene Va-
rianten der Absicherung an. Eine 
Bankbürgschaft für die hinterlegten 
Gelder gibt zugleich 100%ige Si-
cherheit für die Einlagen. 

Unser Dank
Eine Sache ist Torben und Nicole 
Harms in diesem Zusammenhang 
noch besonders wichtig – Danke 
zu sagen. „Wir möchten uns ganz 
herzlich für die vielen Glückwün-
sche, Präsente und liebevollen 
Dankesworte, besonders für das 
uns entgegengebrachte Vertrauen 
unserer Kunden und unserer Ge-
schäftspartner bedanken. Vor al-
lem aber gilt unseren Mitarbeitern 
ein großes Dankeschön. In guten 
wie auch in schweren Zeiten stehen 
sie tatkräftig an unserer Seite und 
leisten einen wesentlichen Anteil 
zum Erfolg des Unternehmens.“

Bestattungshaus Torben Harms
Baustraße 8 | 17489 Greifswald | Tel.: 03834/505550
E-Mail: info@bestattungen-harms.de
www.bestattungen-harms.de | www.seebestattung-harms.de 

Wenn der Mensch den Menschen braucht. 
30 Jahre Bestattungshaus Torben Harms

Individuelle Abschiedsgestaltung - 
klassisch bis modern     @Torben Harms

Nicole und Torben Harms 
geben einfühlsame Hilfe im 
Trauerfall.        @Cordula Feck
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Angebot hier in Ihrer Bank vor Ort oder bei Ihrem Heimatexperten von
Schwäbisch Hall. 

*Die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG war an ca. 9 Millionen Finanzierungen für Bau, Kauf, 
Modernisierung oder Umbau bei Wohneigentum seit 1948 beteiligt.

Modernisierungen clever finanzieren   – sofort oder später.

Alle 4 Minuten verwirklichen die
HEIMATEXPERTEN einen Wohntraum.*

Liebe
kann man

renovieren!

Astrid Stähler
Bauspar- und Finanzfachfrau IHK
Bezirksleiterin 
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
ZFB Zertifizierte Finanzberaterin 
(Univ. Passau)

Beratungsbüro:
im Haus der VR Bank Greifswald e. G.
Steinbeckerstr. 26, 17489 Greifswald
Telefon  (0 38 34) 54 71 52
Mobil  (0 1 72) 7 33 55 90
Beratungszeiten:
Mo.-Fr. von 8.30 bis 17.00 Uhr

Geflügelverkauf Ehlert
Groß-Toitin 23 · 17126 Jarmen

Tel.: 0173/5901498
Wir halten ständig für Sie bereit:

• Mulardenenten m/w
• halbwüchsige, schlachtreife Enten und Gänse

• Broiler weiß
• Junghennen in versch. Farben, Hähne und Perlhühner

Alle Preise auf Anfrage!

Verkauf von küchenfertigen Broilern 5 €/kg
Enten 9,50 €/kg, Gänse 11 €/kg, Perlhühner 10 €/kg,
Suppenhühner, geräucherte Enten- und Gänsebrust

Öffnungszeiten: ganzjährig
Montag - Freitag 8.00 - 17.00 Uhr, Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

oder nach telefonischer Absprache

Ihr Fachmann in der Region kompetent 

individuell 

fachgerecht 
Wir beraten Sie gern!

europaweit

Der Profi für: 
Privat-, Dienst- und Seniorenumzüge

Vollservice • Antragstellung • Beräumung

✆ 0 38 34/88 44 03
www.umzüge-greifswald.de

SENIOREN - UMZÜGE mit 

www.wittich.de

SIE ERHALTEN 
DIE ZEITUNG 
NICHT? 
Bitte melden Sie sich unter folgender Anschrift:
LINUS WITTICH Medien KG
D-17209 Sietow, Röbeler Str. 9
Telefon: 039931 5 79 31, Telefax: 039931 5 79 30
E-Mail: vertrieb@wittich-sietow.de


